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gänzlich von den hiesigen Küsten ab gewiesen
werden , wenn nicht aus ihren Papieren eine
geschehene förmliche Reinigung in den vollstän¬
digen Quarantaine - Anstalten von Marseille,
Triest , Livorno oder Malta hervorgeht.

So ) Regierungs - Bekanntmachung >
vom z . April 1820 . xudl . April 6.
1820.

Erneuerungrer Zn Beziehung auf die Beendigung der
.̂ ^ ^ ' liquidativn und Tilgung der, durch die Fran-
durch die fran- zösische Gewaltherrschaft veranlagten , Com-
Eche ^ Jnva- IN sine - Cantons - Bezirks - und Lan¬
den, Fordern»-des - Schulden  wird hierdurch ferner Fol¬
gen ün Commü-gxndcs bekannt gemacht:
ton- Bezirk Seit länger als Fünf Zähren  sind
Ausnahmen. von den , eigends zu diesem Ende unge¬

ordneten , verschiedenen Lrgnidations-
Commissionen wiederholte  Auffor¬
derungen zur Anmeldung der, nach Maß¬
gabe der festgesetzten Grundsätze , zu ih¬
rer Erörterung verwiesenen Schulden
der gedachten Art erlassen und desfällige,
oft verlängerte , präclusivische  Fri¬
sten bestimmt worden : den Credito-
ren oder Reelamanten ist daher
auf alle  Weise hinlänglich Zeit
und Gelegenheit zur Wahrneh¬
mung ihrer desfalligen wirkli-



che » ober vermeinten Rechte ver¬
schafft worden.

Da nun das Schulden - Liquidations-
Geschäft einmal beendigt werden muß , und
durch die Regierungs - Bekanntmachung
vom Zo. October v. I . der Abschluß des¬
selben auf den v. M . festgesetzt wor¬
den ist : so wird nunmehr , nach Ab¬
lauf jenes Termins , di § Lrquida-
tion der bemeldeten Schulden für
abgeschlossen erklärt , und den
damit beauftragt gewesenen Be¬
hörden , namentlich der Commis¬
sion für die Angelegen he iten der
im Jahr 1808 . errichteten Steu¬
er - Sasse , der Jeveräschen Spe¬
cial - Liquidation ^ - Commission,
dem Obergemeinderath und dem
Cammerrath Hansen , als mit
der Liquidation der Truppen -Ver-
pflegungs - Schulden aus dem
Kriege von 181Z . und 14. beauf¬
tragten Commissarius , die be¬
stimmteste Anweisung ertheilt,
keine Ansprüche mehr zuzulassen,
sondern wenn dieselben noch an¬
gebracht werden sollten , selbige
ohne Weiteres zurückzuweisen
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oder ohne Verfügung zurückzu-
legen.

Ausgenommen sind hievon allein die
während der von den siquidati-
ons - Commissionen bestimmten
Fristen angebrachten , noch unentschiede¬
nen Forderungen , so wie die einer oder
der andern jener Commissionen zur beson¬
der » Erörterung gegenwärtig bereits zuge¬
wiesenen Ansprüche.

2 ) In Folge des eingetretencn Abschlusses
der siguidations - Geschäfte wird nunmehr,
nach Maßgabe der Regierungs - Bekannt¬
machungen vom 29 . Dec . 1818 . und vom
50 . Octobcr v . Z . zur endlichen Aus¬
gleichung der einzelnen Kirch¬
spiele gegen einander , in Bezie¬
hung auf ihren Vermögens - und
Schuldcnstand , bei der Kriegs-
nnd Ausgleichungs - Casse ge¬
schritten,  und sowohl die desfalls an¬
genommenen Grundsätze , als die Ergeb¬
nisse der Ausgleichung hiernächst zur öf¬
fentlichen Kenntnis gebracht werden.

Z) Die Aemtcr , Stadt - Aemter und sonsti¬
gen Behörden werden besonders angewie¬
sen , nicht nur die unter Z . 1. aufgeführ¬
ten Bestimmungen auf das -genaueste zu
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